
 

 

STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   

Der Bürgermeister 
 
11.08.2015  

 
Beschlussvorlage Nr. 2015/169/1     öffentlich 

 
Bezugsvorlage Nr. 2015/169 
 

Neubau von Beleuchtungsanlagen im Stadtteil Mardorf an der Meerstraße, Am 
Vogelherd und Heerhoff 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

Im Stadtteil Mardorf sollen folgende Beleuchtungsanlagen neu errichtet werden: 
 

Meerstraße:  Abschnitt Rote-Kreuz-Straße bis Warteweg 
 

Am Vogelherd: Abschnitt Fleddernweg bis Poggenecke 
 

Heerhoff: Abschnitt Carl-Mardorf-Weg bis Poggenecke 
 

Poggenecke: Abschnitt Heerhoff bis In der Weißen Riede 

 
 
Anlass und Ziele 
 

In der Sitzung des Ortsrates der Ortschaft Mardorf vom 23.09.2014 fordert dieser eine Stra-
ßenbeleuchtung in den Abschnitten 
Meerstraße: Abschnitt Rote-Kreuz-Straße bis Warteweg 
Am Vogelherd: Abschnitt Fleddernweg bis Poggenecke 
Heerhoff: Abschnitt Carl-Mardorf-Weg bis Poggenecke 

 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 einmalige Kosten: jährliche Folgekosten 

Betrag: 38.000 EUR 1.200 EUR 

Haushaltsjahr: 2015  

 
 
 

Gremium Sitzung am 
Beschluss Stimmen 

Vor-
schlag 

abwei-
chend 

einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss 

21.09.2015       

Verwaltungsausschuss 28.09.2015       

Rat 05.11.2015       

Ortsrat der Ortschaft 
Mardorf 

       

 
Begründung 
 

Der Ortsrat der Ortschaft Mardorf hat in seiner Sitzung am 16.07.2015 den Beschlussvor-
schlag der Verwaltung um den folgenden Abschnitt erweitert: 
 

Poggenecke: Abschnitt Heerhoff bis In der Weißen Riede 
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Die Verwaltung schließt sich dem Beschluss des Ortsrates der Ortschaft Mardorf an. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmittel stehen in Höhe von 94.000 EUR im Teilhaushalt Tiefbau, Produkt 
5410660.7873000, zur Verfügung. Restmittel stehen in Höhe von 56.000 EUR zur Verfügung. 
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Wir gehen sorgsam mit Ressourcen um. Die Straßenbeleuchtung wird mit LED Lampen ener-
gieeffizient betrieben. Die Verwaltung geht mit moderner und energieeinsparender Technik als 
Vorbild voran. 
 
 
So geht es weiter 
 
Die Auftragserteilung erfolgt nach den Beschlüssen der zuständigen Gremien der Stadt Neu-
stadt a. Rbge. an die Stadtnetze Neustadt a. Rbge. 
 
 
 
 
Fachdienst 66  - Tiefbau - 
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